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Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §184 Abs1;

BAO §184 Abs3;

Rechtssatz

Schon die sachliche Unrichtigkeit der Aufzeichnungen verp8ichtet die Abgabenbehörden, die Grundlagen der

Abgabenerhebung im Schätzungswege zu ermitteln. Dabei ist es nicht von Bedeutung, daß die unrichtigen

Aufzeichnungen "o=ensichtlich auf Verwaltungsfehler und Schlamperei (wegen Hausbau und familiärer Probleme)"

zurückzuführen sind.
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